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 Industrie und Unternehmen 

Einige Kernaussagen des Bilanz-

rechtsmodernisierungsgesetzes 

(BilMoG) müssen auch Ingeni-

eure kennen. Denn es geht auch 

um die Frage, wie technische 

Entwicklungen in der Bilanz zu 

sehen sind.

Das BilMoG ist am 3. April 

2009 verabschiedet worden und 

tritt mit der Verkündung im 

Bundesgesetzblatt in Kraft.

Das BilMoG als bedeutends-

te Änderung seit 20 Jahren ge-

staltet das bewährte HGB-Bi-

lanzrecht so um, dass es dem 

internationalen Rechnungsle-

gungsstandard gleichwertig, 

aber wesentlich kostengünsti-

ger und in der Praxis einfacher 

zu handhaben ist. Insbesondere 

bleibt es dabei, dass die HGB-

Bilanz Grundlage der steuerli-

chen Gewinnermittlung und der 

Ausschüttungsbemessung ist. 

Soweit es sich um die Richtli-

nienumsetzung handelt, treten 

die Änderungen sofort in Kraft. 

Im Übrigen wird die Anwen-

dung der neuen Regelungen zur 

Bilanzierung durch Übergangs-

bestimmungen festgelegt auf 

Geschäftsjahre, die nach dem 

31.12.2009 beginnen. Es besteht 

auch die Option einer vorgezo-

genen freiwilligen Anwendung 

auf Geschäftsjahre, die nach 

dem 31.12.2008 beginnen.

Endlich herrscht Klarheit da-

rüber, wann die Unternehmen 

welche Regelungen anwenden 

müssen beziehungsweise kön-

nen und wie die Vorschriften im 

Einzelnen ausgestaltet sind. 

Auch wenn der Gesetzgeber ei-

nige ursprünglich geplante Re-

geln gestrichen hat und an eini-

gen Stellen Wahlrechte einge-

fügt hat, darf man die umfas-

sendste Modernisierung des 

Handelsrechts seit über 20 Jah-

ren auch als Ingenieur nicht auf 

die leichte Schulter nehmen. 

Die Änderungen haben nicht 

nur Auswirkungen auf die Bi-

lanzstruktur, auf wesentliche 

Kennzahlen und die Besteue-

rungsgrundlage, sondern be-

dürfen einer sorgfältigen Abwä-

gung wann, ob, wie und welche 

immateriellen Wirtschaftsgüter 

zu aktivieren sind. Technische 

Patente sind solche immateriel-

len Wirtschaftsgüter. 

Gerade vor dem Hintergrund 

der ohnehin schon angespann-

ten Refinanzierungsbedingun-

gen kann die bilanztechnische 

Aktivierung von immateriellen 

Wirtschaftsgütern den aus-

schlaggebenden Unterschied 

machen. Wie jüngst aufgetre-

ten kann es z. B. bei der Suche 

nach Kapital oder Investoren 

ganz erheblich sein, ob und wie 

die immateriellen Wirtschafts-

güter (Patente, Marken, Urhe-

berrechte etc.) im Unterneh-

men selbst wirksam verankert 

sind oder, wie in den letzten 

Wochen hinlänglich am Beispiel 

Opel medienwirksam diskutiert, 

bei anderen Parteien liegen. 

Es ist daher an der Zeit, im 

Unternehmen Vorkehrungen 

für die notwendige Umstellung 

auf BilMoG zu treffen. Dann 

kann man vom neuen Standard 

ggf. wirtschaftlich profitieren, 

also z. B. einen höheren bilan-

ziellen Gewinn ausweisen.

Das modernisierte HGB-Bi-

lanzrecht ist eine Antwort auf 

die International Financial Ac-

counting Standards (IFRS), die 

vom International Accounting 

Standards Board (IASB) heraus-

gegeben werden. Die IFRS sind 

auf kapitalmarktorientierte Un-

ternehmen zugeschnitten. Sie 

dienen dem Informationsbe-

dürfnis von Finanzanalysten, be-

rufsmäßigen Investoren und an-

deren Kapitalmarktteilnehmern.

Die weit überwiegende An-

zahl der rechnungslegungs-

pflichtigen deutschen Unter-

nehmen nimmt den Kapital-

markt aber gar nicht in An-

spruch. Es ist deshalb nicht zu 

rechtfertigen, alle rechnungsle-

gungspflichtigen Unternehmen 

auf die kostenintensiven und 

hochkomplexen IFRS zu ver-

pflichten. Das Bilanzrechtsmo-

dernisierungsgesetz stellt eine 

gute Alternative für die Aufstel-

lung eines informativen Jahres-

abschlusses dar.

Selbstgeschaffene 
 immaterielle Ver-
mögensgegenstände 
des Anlagevermögens 

Unter anderem wird die Aussa-

gekraft des handelsrechtlichen 

Jahresabschlusses verbessert 

durch immaterielle selbstge-

schaffene Vermögensgegen-

stände des  An  lagevermögens. 

Marken, Geschmacksmuster, 

Gebrauchsmuster, Patente oder 

Know-how können künftig in 

der HGB-Bilanz angesetzt wer-

den. Das ist vor allem für in-

novative Unternehmen wichtig, 

die intensiv forschen und entwi-

ckeln – beispielsweise die che-

mische oder pharmazeutische 

Industrie oder die Automobilin-

dustrie nebst ihren Zulieferern. 

Insbesondere profitieren auch 

kleine und so genannte Start-

up-Unternehmen von der Vor-

schrift. Auch sie können ihre 

Entwicklungen – ihr Potential – 

künftig in der Handelsbilanz zei-

gen. Dadurch können die Unter-

nehmen ihre Eigenkapitalbasis 

ausbauen und ihre Fähigkeit 

verbessern, sich am Markt 

 kostengünstig weiteres Kapital 

zu beschaffen. Steuerlich blei-

ben die Aufwendungen nach 

wie vor abzugsfähig; sie ste-

hen auch nicht für die Gewinn-

ausschüttung zur Verfügung. 

Das för-dert die Wettbewerbs-

fähigkeit Deutsch lands als 

Standort für innovative Unter-

nehmen. 

Beispiele

(1) Ein großer Teil der in der 

pharmazeutischen Industrie 

anfallenden Kosten entfällt 

auf die Erforschung (nicht 

aktivierbar) und Entwicklung 

(aktivierbar) neuer Medika-

mente. Wenn sich künftig 

aus klinischen Studien er-

gibt, dass ein Medikament 

die Marktzulassung erhalten 

wird, können die Entwick-

lungskosten als Herstel-

lungskosten eines selbst er-

stellten Vermögensgegen-

standes des Anlagevermö-

gens, beispielweise eines Pa-

tents oder von einfachem 

Know-how, aktiviert werden, 

insoweit die Entwicklung 

erst nach Anwendung der 

neuen Regelungen erfolgt 

ist. Das heißt, die Gewinn- 

und Verlustrechnung des 

Unternehmens wird nicht 

belastet, und der bilanzielle 

Gewinn fällt höher aus. 

(2) Ein Start-up-Unternehmen, 

das sich beispielsweise mit 

der Entwicklung von Nano-

partikeln befasst, kann die 

Kosten für die Entwicklung 

und Patentierung der Parti-

kel als Herstellungskosten in-

nerhalb der selbst erstellten 

immateriellen Vermögens-

gegenstände des Anlagever-

mögens ausweisen und 

muss diese nicht, wie bisher, 

aufwandswirksam erfassen.

(3) Ein Unternehmen beabsich-

tigt eine neue Produktserie 

und meldet hierfür eine 

 Marke an und betreibt eine 

umfassende Werbekampag-

ne. Die neu geschaffene Mar-

ke ist dann aktivierbar und 

die Gestehungskosten kön-

nen als Wert in der Bilanz 

 erscheinen. 

Hierbei ist zu beachten, dass 

eine Aktivierung von bereits vor 
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Inkrafttreten bzw. Anwendens 

der neuen Regelungen begon-

nenen Entwicklungen als solche 

nicht nachträglich aktiviert wer-

den können, da eine Abgren-

zung nicht möglich erscheint. 

Mithin stellt sich die wesent-

liche Frage, ob die Anwendung 

der neuen Vorschriften freiwillig 

frühzeitig erfolgen sollte, wenn 

z. B. eine wesentliche Neuent-

wicklung vorgesehen ist. Alter-

nativ ist auch zu überlegen, den 

Übergang von Forschungspha-

se in Entwicklungsphase so zu 

legen, dass die Entwicklungs-

phase erst in dem Geschäftsjahr 

beginnt, in dem das Unterneh-

men die neuen Regelungen an-

wendet. – Die Abgrenzung zwi-

schen allgemeiner Grundlagen-

forschung oder Vorentwicklung 

und der letztendlich aktivierba-

ren zielgerichteten Entwicklung 

wird sicherlich noch einige Jah-

re größere Schwierigkeiten be-

reiten.

Ein weiterer Gesichtspunkt 

ist darin zu sehen, dass durch-

aus die Möglichkeit besteht, 

dass der Wert des immateriel-

len Wirtschaftsgutes deutlich 

die involvierten Kosten über-

steigt – inwieweit bei selbst ge-

schaffenen Wirtschaftsgütern 

eine Bewertung des Wirt-

schaftsgutes eine höhere Akti-

vierung erlaubt, wird sich noch 

zeigen müssen.

Erworbene immaterielle 
Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens 
Bei erworbenen immateriellen 

Wirtschaftsgütern stellt sich ge-

nerell die Abgrenzung deutlich 

einfacher dar. Dem Erwerb liegt 

regelmäßig eine Bewertung des 

Wirtschaftsgutes zugrunde. Die-

se wird insbesondere bei tech-

nisch komplexen Patenten 

meist unter Hinzuziehung oder 

durch Patentanwälte erstellt, 

wodurch sich ein Marktwert er-

gibt, der dann den Kaufpreis be-

stimmt. Der Bewertung von im-

materiellen Wirtschaftsgütern 

wird somit eine Schlüsselrolle, 

vor allem bei der anstehenden 

Umstellung, zukommen. Hier-

bei sind die verschiedensten 

Szenarien wie Sale-and-Lease-

Back, Ausgliederung in eine 

Holding mit Relizensierung etc. 

denkbar.

Der wesentliche Vorteil ist, 

dass bei erworbenen immateri-

ellen Wirtschaftsgütern der reale 

Wert die Gestehungskosten er-

setzen kann. Ferner scheint auch 

eine nachträgliche Aktivierung 

möglich, wie beispielsweise für 

eine bereits begonnene Ent-

wicklung, und dies wahlweise 

basierend auf einer Bewertung, 

die auf den Gestehungskosten 

basiert oder aber an der Wertig-

keit im Markt ausgerichtet ist.

Um den Problemen der Ab-

grenzung hinreichend Rech-

nung tragen zu können, ist nach 

dem nunmehr erfolgten Inkraft-

treten eine zügige Entschei-

dung angebracht, um zu prü-

fen, ob die bis dato nicht akti-

vierbaren immateriellen Wirt-

schaftsgüter kurzfristig und vor 

Anwendung der neuen Rege-

lung aus dem Unternehmen zu 

lösen sind, um sie unmittelbar 

nach Anwendung der neuen 

Regelungen zu reintegrieren. 

Fred Sonnenberg und

Christian Fortmann

24IP Law Group – Sonnenberg 

Fortmann, Patent- und Rechtsan-

wälte, European Trademark Attor-

neys, 80331 München, 

Tel. +49 89 23230-0, Fax -230, 

E-Mail: info@24ip.com, 

Internet: www.24ip.com

Fred Sonnenberg, Dipl.-Phys. Patentanwalt, 

European Trademark Attorney, ist Grün-

dungssozius der Patent- und Rechtsan-

waltskanzlei Sonnenberg Fortmann, die 

heute der 24IP Law Group angehört. Er 

studierte Elektrotechnik und Physik an der 

Technischen Universität München, bis zum 

Diplom in Physik 1995.

Christian Fortmann, Dipl.-Ing., LL.M. Patent-

anwalt, European Trademark Attorney, stu-

dierte an der TU Clausthal sowie an der Es-

cuela Superior de la Ingeniería Industrial de 

la Universidad de Zaragoza/Spain Maschi-

nenbau und Produktionstechnik. Nach sei-

ner Ausbildung zum Deutschen Patentan-

walt war er einer der Gründungspartner 

der Kanzlei Sonnenberg Fortmann, heute 

Teil der 24IP Law Group.

BilMoG Executive Gespräch 
Die atp veranstaltet gemeinsam am 9.7.2009 mit der 24IP Law 

Group ein BilMoG Gespräch für technische Führungskräfte. 

 Weitere Informationen unter:

www.bilmog-seminar.de 


